
  Bundesrecht konsolidiert 

www.ris.bka.gv.at  Seite 1 von 2 

Kurztitel 

Zivilprozessordnung 

Kundmachungsorgan 

RGBl. Nr. 113/1895 

Typ 

BG 

§/Artikel/Anlage 

§ 123 

Inkrafttretensdatum 

01.01.1898 

Abkürzung 

ZPO 

Index 

22/02 Zivilprozessordnung 

Text 

Dritter Titel. 

Fristen und Tagsatzungen. 

Fristen. 

§. 123. 

Soweit die Dauer der Fristen zur Vornahme von Processhandlungen nicht unmittelbar durch das 
Gesetz bestimmt wird (gesetzliche Fristen), hat sie der Richter mit Rücksicht auf die Erfordernisse und 
die Beschaffenheit des einzelnen Falles festzusetzen (richterliche Fristen). 
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